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I.  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 

§ 1 

 

(1) Die Aktiengesellschaft führt die Firma "CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft". 

 

(2) Der Sitz der Gesellschaft ist Wien. 

 

(3) Ihre Dauer ist nicht auf eine bestimmte Zeit beschränkt. 

 

 

§ 2 

 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist im In- und Ausland: 

 

a) Erwerb, Entwicklung und Verwertung von bebauten und unbebauten Liegenschaften und 

grundstücksähnlichen Rechten (einschließlich Veräußerung, Verpachtung, Vermietung und 

Leasing); 

b) Erledigung sämtlicher mit der Projektentwicklung im Zusammenhang stehender 

Baurechtschaffungs- und Widmungsverfahren sowie sonstigen Genehmigungsverfahren wie 

beispielsweise Bau- und Abbruchgenehmigungen sowie Benützungsbewilligungen; 

c) Planung, Projektierung und Realisierung von Bauprojekten aller Art sowie die Erstellung der 

Einreich- und Ausführungsplanung sowie Generalplanung; 

d) Ausführung von Bauarbeiten aller Art bis zur schlüsselfertigen Herstellung sowie alle im 

Zusammenhang mit der Projektentwicklung stehender Baudienstleistungen, sei es als 

Generalunternehmer, Totalunternehmer oder als Bauträger; 

e) Ausübung der Gewerbe Bauträger, Immobilienmakler und Immobilienverwaltung 

(Immobilientreuhänder); 

f) Betrieb von Beherbergungsbetrieben und ähnlichen Betreiberimmobilien, Parkgaragen und 

Parkplätzen; 

g) Erwerb, Verwertung und Verwaltung von Beteiligungen bzw. Unternehmen mit gleichem oder 

ähnlichem Unternehmensgegenstand; 

h) Entwicklung und Beurteilung von Finanzierungs- und Steuermodellen sowie von 

gesellschaftsrechtlichen Konzeptionen soweit diese Tätigkeiten nicht anderen Berufsgruppen 

vorbehalten sind; 

i) Erstellung von Standortanalysen sowie von Markt-, Feasability- und Projektstudien; 

j) Handel mit Waren aller Art; 

k) Abschluss aller sonstigen, den Interessen der Gesellschaft dienenden Geschäfte.  

 

Wenn und insoweit die in § 2 Abs 1 der Satzung beschriebenen Tätigkeiten für Dritte erbracht werden, 

wird die Gesellschaft diese Leistungen nur mittelbar über ihre befugten Tochtergesellschaften 

ausführen. Die Gesellschaft ist jedoch ermächtigt, diese Leistungen auch unmittelbar zu erbringen, 

wenn zuvor die hierfür jeweils erforderlichen Befugnisse eingeholt werden. 

 

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Zweigniederlassungen zu errichten, sich dort bei 

anderen Unternehmungen gleicher oder ähnlicher Art zu beteiligen, solche Unternehmen zu erwerben 

und zu errichten sowie alle Geschäfts- und Interessensgemeinschaften einzugehen, die geeignet sind, 

den Gesellschaftszweck zu fördern, Bankgeschäfte ausgenommen. 

 

 

§ 3 

 

Die Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen unter Berücksichtigung der einschlägigen gesetzlichen 

Bestimmungen. 

 

 



Stand: 04.05.2023 

II. GRUNDKAPITAL UND AKTIEN 

 

§ 4 

 

(1)  Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 774.229.017,02 (Euro siebenhundertvierundsiebzig 

Millionen zweihundertneunundzwanzigtausend siebzehn Komma null zwei). Es ist in 106.496.426 

(einhundertsechs Millionen vierhundertsechsundneunzigtausend vierhundertsechsundzwanzig) 

Stückaktien unterteilt. 

 

(2) Es ist zerlegt in vier Namensaktien und in 106.496.422 (einhundertsechs Millionen 

vierhundertsechsundneunzigtausend vierhundertzweiundzwanzig) Inhaberaktien. 

 

(3) Der Vorstand ist für fünf Jahre nach Eintragung dieser Satzungsänderung ermächtigt, gemäß § 169 

AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um bis zu Euro 154.845.809,22 durch 

Ausgabe von bis zu 21.299.286 Stück neuen, auf Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft 

gegen Bar- und/oder Sacheinlagen auch in mehreren Tranchen zu erhöhen und den Ausgabebetrag, 

der nicht unter dem anteiligen Betrag des Grundkapitals liegen darf, die Ausgabebedingungen und die 

weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat 

festzusetzen sowie allenfalls die neuen Aktien im Wege des mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 153 

Abs 6 AktG den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen, (i) wenn die 

Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erfolgt und in Summe der rechnerisch auf die gegen Bareinlage 

unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien entfallende Anteil am Grundkapital der 

Gesellschaft die Grenze von 10% (zehn Prozent, gerundet auf die zweite Nachkommastelle) des 

Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einräumung der Ermächtigung nicht übersteigt, (ii) 

wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage erfolgt, (iii) zur Bedienung einer Mehrzuteilungsoption 

(Greenshoe), (iv) zur Bedienung von Umtausch- und Bezugsrechten aus 

Wandelschuldverschreibungen oder (v) für den Ausgleich von Spitzenbeträgen. Der Anteil am 

Grundkapital, der auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Bar- und/oder Sacheinlagen 

ausgegebenen Aktien entfällt, darf 20% (zwanzig Prozent, gerundet auf die zweite Nachkommastelle) 

des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einräumung der Ermächtigung nicht 

überschreiten. Gibt die Gesellschaft während der Laufzeit dieser Ermächtigung 

Wandelschuldverschreibungen aus, die unter Ausschluss des Bezugsrechts mit Aktien der Gesellschaft 

zu bedienen sind, so ist die Zahl der den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen solcherart 

versprochenen Aktien auf die Grenze von 20% (zwanzig Prozent, gerundet auf die zweite 

Nachkommastelle) anzurechnen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich 

durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen. 

 

(4) Das Grundkapital wird gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG um bis zu Euro 154.845.809,22 durch Ausgabe 

von bis zu 21.299.286 Stück neuen auf Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes 

Kapital 2023). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insofern durchgeführt, als Umtausch- und/oder 

Bezugsrechte von Inhabern von auf der Grundlage des Hauptversammlungsbeschlusses vom 

04.05.2023 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen bedient werden. Der Ausgabebetrag und das 

Umtausch- und/oder Bezugsverhältnis sind unter Berücksichtigung marktüblicher 

Berechnungsmethoden sowie des Kurses der Aktien der Gesellschaft zu ermitteln (Grundlagen der 

Berechnung des Ausgabebetrags); der Ausgabebetrag darf nicht unter dem anteiligen Betrag des 

Grundkapitals liegen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung (insbesondere Ausgabebetrag, Inhalt 

der Aktienrechte, Zeitpunkt der Dividendenberechtigung) festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, 

Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem bedingten Kapital ergeben, 

zu beschließen. 

 

 

§ 5 
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Trifft im Falle einer Kapitalerhöhung der Erhöhungsbeschluss keine Bestimmungen darüber, ob die Aktien 

auf den Inhaber oder auf Namen lauten, so lauten sie ebenfalls auf den Inhaber. 

§ 6 

 

(1) Form und Inhalt der Aktienurkunden, Sammelurkunden, Teilschuldverschreibungen, Zins- und 

Optionsscheine setzt der Vorstand fest. Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist 

ausgeschlossen. 

 

(2) Aktionäre von Namensaktien haben der Gesellschaft zur Eintragung in das Aktienbuch insbesondere, 

soweit es sich um natürliche Personen handelt, ihren Namen, ihre Anschrift und ihr Geburtsdatum, 

soweit es sich um juristische Personen handelt, ihre Firma, ihre für Zustellungen maßgebliche Anschrift, 

gegebenenfalls das Register und die Nummer, unter der die juristische Person in ihrem Herkunftsstaat 

geführt wird, sowie in jedem Fall die Stückzahl bzw. die Aktiennummern der von ihnen gehaltenen 

Aktien anzugeben. Elektronische Postadressen und ihre etwaigen Änderungen sollen zur Erleichterung 

der Kommunikation mit angegeben werden. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär von 

Namensaktien nur, wer als solcher im Aktienbuch eingetragen ist. 

 

 

III. VORSTAND 

 

§ 7 

 

(1) Der Vorstand besteht aus einer, zwei oder drei Personen. 

 

(2) Der Aufsichtsrat hat die Verteilung der Geschäfte im Vorstand und die Geschäfte, die - zusätzlich zu 

den gesetzlich vorgesehenen Fällen (§ 95 Abs. 5 AktG) - seiner Zustimmung bedürfen, zu bestimmen; 

soweit dies gesetzlich vorgesehen ist (§ 95 Abs. 5 Z 1, 2, 4, 5 und 6 AktG), hat der Aufsichtsrat auch 

Betragsgrenzen festzulegen, bis zu welchen die Zustimmung des Aufsichtsrates nicht erforderlich ist. 

Der Aufsichtsrat hat eine Geschäftsordnung für den Vorstand zu erlassen. 

 

(3) Die Altersgrenze für Vorstandsmitglieder wird in der Geschäftsordnung für den Vorstand mit 

Vollendung des 65. Lebensjahres festgelegt. Die Dauer der letzten Funktionsperiode als Vorstand 

endet mit Ablauf der auf den 65. Geburtstag folgenden ordentlichen Hauptversammlung. 

 

 

§ 8 

 

(1) Der Aufsichtsrat kann beschließen, dass ein Vorstandsvorsitzender bestellt wird. 

 

(2) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied 

gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschaft wird ferner durch jeweils zwei 

Prokuristen gemeinschaftlich vertreten. 

 

 

§ 9 

 

(1) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 

 

(2) Werden die Beschlüsse des Vorstandes nicht einstimmig gefasst, so gibt, wenn ein Vorstandsmitglied 

zum Vorsitzenden bestellt wurde, die Stimme des Vorstandsvorsitzenden den Ausschlag. 
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IV. AUFSICHTSRAT 

 

§ 10 

 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei, höchstens zwölf Mitgliedern. Die Inhaber der vier 

Namensaktien sind berechtigt, je ein Mitglied in den Aufsichtsrat zu entsenden. Diese Aktien lauten 

auf Namen. Ihre Übertragung ist an die Zustimmung der Gesellschaft, vertreten durch den Vorstand 

gebunden. Die entsandten Aufsichtsratsmitglieder können von den Entsendungsberechtigten jederzeit 

abberufen und durch andere ersetzt werden. Für die entsandten Mitglieder gelten die Bestimmungen 

der Absätze zwei bis vier nicht. 

 

Die übrigen Mitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt. 

 

(2) Die Aufsichtsratsmitglieder werden, falls sie nicht für eine kürzere Funktionsperiode gewählt werden, 

für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte 

Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt; hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem gewählt wird, nicht 

mitgerechnet. Eine Wiederwahl ist zulässig. 

 

(3) Scheiden Mitglieder vor dem Ablauf der Funktionsperiode aus, so bedarf es der Ersatzwahl erst in der 

nächsten ordentlichen Hauptversammlung. Eine Ersatzwahl durch eine außerordentliche 

Hauptversammlung ist jedoch ungesäumt vorzunehmen, wenn die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder 

unter drei sinkt. 

 

(4) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt unter Einhaltung einer vierwöchigen Frist auch ohne 

wichtigen Grund mit schriftlicher Anzeige an den Vorstand oder an den Vorsitzenden des 

Aufsichtsrates, im Falle seiner Verhinderung an einen Stellvertreter, niederlegen. 

 

(5) Der Aufsichtsrat muss mindestens vierteljährlich eine Sitzung abhalten. 

 

(6) Die Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder wird in der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat mit 

Vollendung des 70. Lebensjahres festgelegt. Aufsichtsratsmitglieder scheiden mit Ablauf der auf den 

70. Geburtstag folgenden ordentlichen Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat aus. 

 

 

§ 11 

 

(1) Der Aufsichtsrat wählt alljährlich in einer im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung 

abzuhaltenden Sitzung, zu der es keiner besonderen Einladung bedarf, aus seiner Mitte einen 

Vorsitzenden und einen oder zwei Stellvertreter. Eine Ersatzwahl ist unverzüglich vorzunehmen, wenn 

der Vorsitzende oder sämtliche Stellvertreter aus dieser Funktion ausscheiden. 

 

(2) Erhält bei einer Wahl niemand die absolute Mehrheit, so erfolgt eine Stichwahl zwischen den zwei 

Personen, welche die meisten Stimmen erhalten haben. 

 

 

§ 12 

 

(1)  Der Aufsichtsrat hat sich seine Geschäftsordnung selbst zu geben. 

 

(2) Der Aufsichtsrat kann beschließen, dass bestimmte Arten von Geschäften nur mit seiner Zustimmung 

vorgenommen werden dürfen. Für jede Beteiligung an einer Gesellschaft, welche Veranlagungen in 

Immobilien-Projekten durchführt, sowie für den Ankauf und Verkauf von Immobilien hat der 

Vorstand die Zustimmung des Aufsichtsrates einzuholen. 

 



Stand: 04.05.2023 

(3) Zu den Sitzungen des Aufsichtsrates beruft der Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung ein 

Stellvertreter, die Mitglieder unter der zuletzt bekannt gegebenen Anschrift schriftlich (einschließlich 

Telefax und Email) oder telefonisch ein. 

 

(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder 

ein Stellvertreter, persönlich oder telefonisch (Telefon- und/oder Videokonferenz) anwesend sind. Der 

Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung ein Stellvertreter, leitet die Sitzung. Die Art der 

Abstimmung bestimmt der Leiter der Sitzung. 

 

(5) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Im Falle der 

Stimmengleichheit entscheidet - auch bei Wahlen - die Stimme des Leiters der Sitzung. 

 

(6) Ein Aufsichtsratsmitglied kann ein anderes Aufsichtsratsmitglied schriftlich mit seiner Vertretung bei 

einer einzelnen Sitzung betrauen; das vertretende Aufsichtsratsmitglied ist bei der Feststellung der 

Beschlussfähigkeit einer Sitzung (Abs. 4) nicht mitzuzählen. Das Recht, den Vorsitz zu führen, kann 

nicht übertragen werden. 

 

(7) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift anzufertigen, die 

vom Leiter der Sitzung zu unterzeichnen ist. 

 

(8) Beschlüsse können auch auf schriftlichem Wege gefasst werden, wenn der Vorsitzende oder im Falle 

seiner Verhinderung ein Stellvertreter aus besonderen Gründen eine solche Beschlussfassung anordnet 

und kein Mitglied des Aufsichtsrates ausdrücklich diesem Verfahren widerspricht. Für die schriftliche 

Stimmabgabe gelten die Bestimmungen des Abs. 5 entsprechend. Die Vertretung nach Abs. 6 ist bei 

Beschlussfassung durch schriftliche Stimmabgabe nicht zulässig. 

 

 

§ 13 

 

(1) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden. Ihre Aufgaben und Befugnisse sowie ihre 

allfällige Geschäftsordnung werden vom Aufsichtsrat festgelegt; den Ausschüssen kann auch die 

Befugnis zu Entscheidungen übertragen werden. 

 

(2) Die Bestimmungen des § 12 Abs. 3 - 8 gelten sinngemäß auch für die Ausschüsse des Aufsichtsrates, 

sofern § 13 nichts anderes bestimmt. 

 

(3) Ausschüsse müssen mindestens drei Mitglieder haben. 

 

 

§ 14 

 

Willenserklärungen des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse sind von dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates, 

im Falle seiner Verhinderung von einem seiner Stellvertreter abzugeben. 

 

 

§ 15 

 

(1) Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält neben dem Ersatz seiner baren Auslagen und einem 

Anwesenheitsgeld für jede Sitzung eine jährliche Aufwandsentschädigung. Die Höhe des 

Anwesenheitsgeldes und der Aufwandsentschädigung wird durch Beschluss der Hauptversammlung 

festgesetzt. 

 

(2) Übernehmen Mitglieder des Aufsichtsrates in dieser Eigenschaft eine besondere Tätigkeit im Interesse 

der Gesellschaft, so kann ihnen hiefür durch Beschluss der Hauptversammlung eine Sondervergütung 

bewilligt werden. 
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(3) Besondere Abgaben für Vergütungen an Aufsichtsratsmitglieder trägt die Gesellschaft. 

 

 

§ 16 

 

Der Aufsichtsrat kann Satzungsänderungen, die nur die Fassung betreffen, beschließen. 

 

 

V.  HAUPTVERSAMMLUNG 

 

§ 17 

 

(1) Der Vorstand oder der Aufsichtsrat hat jährlich eine Hauptversammlung einzuberufen, die in den 

ersten acht Monaten jedes Geschäftsjahres stattzufinden hat (ordentliche Hauptversammlung). 

Außerordentliche Hauptversammlungen sind einzuberufen, wenn es das Gesetz oder das Wohl der 

Gesellschaft erfordern. 

 

(2) Die Hauptversammlungen werden am Sitz der Gesellschaft oder einer ihrer inländischen 

Zweigniederlassungen oder in einer österreichischen Landeshauptstadt abgehalten. 

 

(3) Die Einberufung ist spätestens am 28. Tag vor der ordentlichen Hauptversammlung, ansonsten am 21. 

Tag vor der Hauptversammlung bekannt zu machen.  

 

(4) Die Einberufung der Hauptversammlung ist unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen des § 18 zu 

veröffentlichen. Solange die Gesellschaft im Sinne von § 3 AktG börsenotiert ist, ist die Einberufung 

auch in einer Form gemäß § 107 Abs. 3 AktG bekannt zu machen. 

 

(5) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Einberufung der 

Hauptversammlung vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung auch im Wege der 

Fernteilnahme (§ 102 Abs. 3 Z 2 AktG) und/oder der Fernabstimmung (§ 102 Abs. 3 Z 3 AktG) 

teilnehmen und dabei einzelne oder sämtliche Rechte ausüben können. Macht der Vorstand mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats von dieser Ermächtigung Gebrauch, so sind die Einzelheiten in der 

Einberufung bekannt zu machen. 

 

(6) Der Vorstand kann ferner mit Zustimmung des Aufsichtsrates entscheiden, die Hauptversammlung 

entweder (i) als Hauptversammlung ohne physische Anwesenheit der Teilnehmer (virtuelle 

Hauptversammlung) oder (ii) als Hauptversammlung, bei der sich die einzelnen Teilnehmer zwischen 

einer physischen und einer virtuellen Teilnahme entscheiden können (hybride Hauptversammlung), 

durchzuführen. Wird eine solche Hauptversammlung vom Aufsichtsrat einberufen, hat dieser über die 

vorgenannten Modalitäten der Hauptversammlung zu entscheiden. Die organisatorischen und 

technischen Festlegungen für eine virtuelle oder hybride Hauptversammlung sind, sofern nicht 

abweichende gesetzliche Regelungen bestehen, jeweils vom einberufenden Organ zu treffen. Die 

organisatorischen und technischen Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen 

Hauptversammlung sind den Aktionären zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung oder 

spätestens ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft 

bereitzustellen.  

 

(7) Die virtuelle Hauptversammlung wird für die Teilnehmer optisch und akustisch in Echtzeit übertragen. 

Die virtuelle Hauptversammlung kann auch öffentlich übertragen werden. Die Aktionäre haben 

während der virtuellen Hauptversammlung nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen die 

Möglichkeit, sich im Weg elektronischer Kommunikation wie per E-Mail zu Wort zu melden. Wird 

einem Aktionär vom Vorsitzenden das Wort erteilt, ist ihm vom Vorsitzenden auch eine 

Redemöglichkeit im Weg der Videokommunikation zu gewähren. Der Vorsitzende entscheidet über 

die Reihenfolge der Redebeiträge und auch über den Zeitpunkt, bis zu dem Redebeiträge vorgetragen 

werden bzw. bis zu dem Fragen gestellt werden können.  
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(8) Die Gesellschaft hat den Aktionären bei einer virtuellen oder hybriden Hauptversammlung auf ihre 

Kosten zumindest zwei geeignete und von der Gesellschaft unabhängige besondere 

Stimmrechtsvertreter zur Verfügung zu stellen, die von den Aktionären zur Stellung von 

Beschlussanträgen, zur Stimmabgabe und gegebenenfalls zur Erhebung eines Widerspruchs in der 

virtuellen Hauptversammlung bevollmächtigt werden können. Darüber hinaus stellt die Gesellschaft 

nach Maßgabe der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen den Aktionären einen elektronischen 

Kommunikationsweg, zB über E-Mail, zur Verfügung, auf dem sie Fragen und Beschlussanträge 

spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung an die Gesellschaft übermitteln können. Die 

auf diesem Weg gestellten Fragen und Beschlussanträge sind in der Hauptversammlung zu verlesen 

oder den Aktionären auf andere geeignete Weise, zB auf der Internetseite der Gesellschaft, zur 

Kenntnis zu bringen. Ebenso hat die Gesellschaft nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen auch 

vorzusehen, dass die Aktionäre ihr Stimmrecht im Weg elektronischer Kommunikation ausüben und 

auf diese Weise gegebenenfalls auch Widerspruch erheben können. Die Gesellschaft kann nach 

Maßgabe der technischen Möglichkeiten am Tag der Hauptversammlung eine spezielle E-Mail-

Adresse einrichten oder andere technische Vorkehrungen (zB Abstimmungssoftware, Internetportal) 

treffen, die von den Aktionären zur Stimmrechtsausübung oder der Erhebung von Widersprüchen 

verwendet werden kann. 

 

(9) Die Möglichkeit zur Abhaltung einer virtuellen oder hybriden Hauptversammlung nach Maßgabe der 

vorstehenden Absätze 6 bis einschließlich 8 ist auf fünf Jahre nach Eintragung der gegenständlichen 

Satzungsänderung befristet.  

 

 

§ 18 

 

(1) Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und 

der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet 

sich bei Inhaberaktien nach dem Anteilsbesitz und bei Namensaktien nach der Eintragung im 

Aktienbuch jeweils am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung 

(Nachweisstichtag). 

 

(2) Bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag 

eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der 

Hauptversammlung unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse zugehen muss. 

 

(3) Bei nicht depotverwahrten Inhaberaktien genügt die schriftliche Bestätigung der Gesellschaft oder 

eines österreichischen öffentlichen Notars, für deren Zugang das zur Depotbestätigung oben 

ausgeführte sinngemäß gilt. Diese Art des Nachweises darf jedoch nicht von einer Hinterlegung der 

Aktien oder einer sonstigen Verfügungsbeschränkung abhängig gemacht werden. Für den Inhalt der 

Bestätigung bei nicht depotverwahrten Inhaberaktien gilt § 10a Abs. 2 AktG sinngemäß mit Ausnahme 

der Angabe der Nummer des Depots. 

 

(4) Bei Namensaktien sind nur solche Aktionäre zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt, 

deren Anmeldung in Textform der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der 

Hauptversammlung unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse zugeht. 

 

(5) Depotbestätigungen werden ausschließlich in deutscher oder in englischer Sprache 

entgegengenommen. Die Einberufung kann als Kommunikationsweg die Übermittlung von 

Depotbestätigungen per Telefax, per E-Mail oder in anderer vergleichbarer Form (wobei das 

elektronische Format in der Einberufung näher bestimmt werden kann) vorsehen. 

 

(6) Ebenso sind schriftliche Mitteilungen von Aktionären bzw. von Kreditinstituten in deutscher oder in 

englischer Sprache an die Gesellschaft zu richten. 

 

(7) Die Verhandlungssprache in der Hauptversammlung ist Deutsch. 
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(8) Wird den Aktionären ein in der Hauptversammlung zu fassender Beschluss in einer anderen Sprache 

vorgelegt, so ist jedenfalls auch eine deutsche Sprachfassung vorzulegen; für die Beurteilung von 

Inhalt und Gültigkeit des Beschlusses ist stets die deutsche Sprachfassung maßgeblich. Gleiches gilt 

für Bekanntmachungen, Berichte oder sonstige Unterlagen der Gesellschaft, soweit die Gültigkeit 

eines Beschlusses von deren Inhalt abhängt. 

 

 

§ 19 

 

(1) Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. 

 

(2) Das Stimmrecht kann auch durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Vollmacht muss einer 

bestimmten Person in Textform erteilt werden. Die Vollmacht muss der Gesellschaft übermittelt und 

von dieser aufbewahrt oder nachprüfbar festgehalten werden. Es können auch mehrere Personen 

bevollmächtigt werden. 

 

(3) Hat der Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut (§ 10a AktG) Vollmacht erteilt, so genügt es, 

wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde; 

§ 10a AktG gilt sinngemäß. 

 

(4) Vollmachten können auch auf einem von der Gesellschaft näher zu bestimmenden elektronischen 

Kommunikationsweg an die Gesellschaft übermittelt werden. Die Einzelheiten für die Erteilung der 

Vollmachten werden zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. 

 

 

§ 20 

 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder sein 

Stellvertreter. Ist keiner von diesen erschienen oder zur Leitung der Versammlung bereit, so leitet der 

zur Beurkundung beigezogene Notar die Versammlung zur Wahl eines Vorsitzenden. 

 

(2) Der Vorsitzende der Hauptversammlung leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge der 

Verhandlungsgegenstände und die Form der Ausübung des Stimmrechts sowie das Verfahren zur 

Stimmauszählung. Er ist ermächtigt, das Frage- und Rederecht von Aktionären zeitlich angemessen 

zu beschränken. 

 

(3) Die Gesellschaft darf die Hauptversammlung in Bild und Ton aufzeichnen. Weiters ist der Vorstand 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die öffentliche Übertragung der Hauptversammlung 

vorzunehmen. 

 

(4) Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sollten bei den Hauptversammlungen anwesend 

sein. Der Abschlussprüfer ist bei den ordentlichen Hauptversammlungen anwesend. Es ist zulässig, 

die Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats über eine Video- und Audio-Zweiweg-

Verbindung zuzuschalten. 

 

 

§ 21 

 

Sofern das Gesetz nicht zwingend oder die Satzung eine andere Mehrheit vorschreibt, beschließt die 

Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, und in Fällen, in denen eine 

Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen 

Grundkapitals. Davon abweichend beschließt die Hauptversammlung über die Abwahl von Mitgliedern des 

Aufsichtsrates (§ 87 Abs 8 AktG) mit einer Mehrheit von mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen. 
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VI.  JAHRESABSCHLUSS UND GEWINNVERWENDUNG 

 

§ 22 

 

Das Geschäftsjahr beginnt mit dem 1. Jänner und endet mit dem 31. Dezember. Ergänzend wird das 

Rumpfwirtschaftsjahr 1. Oktober 2000 bis 31. Dezember 2000 zwischengeschaltet. 

 

 

§ 23 

 

(1) Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat in den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres für das 

vorangegangene Geschäftsjahr den um den Anhang erweiterten Jahresabschluss, einen Lagebericht 

sowie einen Corporate Governance Bericht und, wenn der Jahresabschluss einen Bilanzgewinn 

ausweist, einen Vorschlag für die Gewinnverwendung vorzulegen. Der Jahresabschluss, der 

Lagebericht sowie der Corporate Governance Bericht sind von sämtlichen Mitgliedern des Vorstandes 

zu unterzeichnen. Der Aufsichtsrat hat diese Unterlagen innerhalb von zwei Monaten nach Vorlage zu 

prüfen, sich gegenüber dem Vorstand darüber zu erklären und einen Bericht an die Hauptversammlung 

zu erstatten. 

 

(2) Der Abs. 1 gilt sinngemäß auch für die Vorlage und Prüfung des Konzernabschlusses und 

Konzernlageberichtes. 

 

(3) Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt, wenn sich nicht Vorstand und 

Aufsichtsrat für eine Feststellung durch die Hauptversammlung entscheiden. 

 

(4) Die Hauptversammlung, der die in Abs. 1 und Abs. 2 bezeichneten Unterlagen vorgelegt werden und 

die über die Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates, die Gewinnverwendung, die Wahl des 

Abschlussprüfers und gegebenenfalls die Feststellung des Jahresabschlusses beschließt (ordentliche 

Hauptversammlung), findet innerhalb der ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjahres statt. 

 

 

§ 24 

 

Über die Verwendung des Bilanzgewinnes entscheidet die Hauptversammlung. Die Hauptversammlung ist 

ausdrücklich ermächtigt, den Bilanzgewinn ganz oder teilweise von der Verteilung auszuschließen. 

 

 

§ 25 

 

(1) Die Verteilung der Gewinnanteile der Aktionäre erfolgt nach der Anzahl der ausgegebenen Aktien. 

 

(2) Bei Ausgabe neuer Aktien kann eine andere Gewinnberechtigung festgesetzt werden. 

 

§ 26 

 

(1) Die Gewinnanteile sind, falls die Hauptversammlung nichts Anderes beschlossen hat, zehn Tage nach 

der Abhaltung der Hauptversammlung zur Zahlung fällig. 

 

(2) Binnen drei Jahren nach Fälligkeit nicht behobene Gewinnanteile der Aktionäre verfallen zugunsten 

der freien Rücklage der Gesellschaft. 

 


